
Landkreis Wittmund 
Der Landrat
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen -
Abt.10.2
20/80 10 44

Vorlagen-Nr.
0135/2011

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP
Kreistag 15.11.2011

Betreff:

Ostfriesland Tourismus GmbH, Leer; Besetzung der Gesellschafterversammlung

Sachverhalt:

Der Landkreis Wittmund ist Gesellschafter der Ostfriesland Tourismus GmbH, Leer.

Nach § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist jeder Gesellschafter berechtigt, entsprechend 
seines Geschäftsanteils (= 2.000 €) einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu ent-
senden. Bei zwei oder mehr Vertretern ist das Stimmrecht einheitlich auszuüben. Der Landkreis 
Wittmund zeichnet zwei Geschäftsanteile, so dass zwei Vertreter zu benennen sind. 

Die Auswahl der Vertreter für die Gesellschafterversammlung richtet sich nach § 138 Abs. 1 
und 2 NKomVG. Sind für die Gesellschafterversammlung mehrere Vertreter vorgesehen, so ist 
der Landrat zu berücksichtigen.

Form des Beschlusses:
a) Landrat Köring:

Abstimmung gem. § 66 NKomVG,
b) weiterer Vertreter:

Wahl gem. § 67 NKomVG.

Stellvertretung:
a) Bei Verhinderung lässt sich der Landrat durch einen Beschäftigten der Kreisverwaltung ver-
treten.
b) Für den weiteren Vertreter ist ein Stellvertreter zu wählen.

Hinweis:
Nach § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wird aus jedem Landkreis und jeder kreisfreien 
Stadt ein Mitglied für den Aufsichtsrat entsandt sowie ein Vertreter bestimmt. Am 12.08.2004 
hat der Kreisausschuss beschlossen, dass das Aufsichtsratsmitglied durch die an der Gesell-
schaft  beteiligten  Gemeinden  (Stadt  Wittmund,  Gemeinde  Friedeburg,  Samtgemeinde  Hol-
triem) bestimmt wird.  Dies  war bislang Samtgemeindebürgermeister  Gerhard Dirks und als 
dessen Vertreter Bürgermeister Rolf Claußen.

Beschlussvorschlag: 
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Neben Landrat Köring wird Kreistagsabgeordnete(r)                                           als weiterer 
Vertreter/Vertreterin in die Gesellschafterversammlung der Ostfriesland Tourismus GmbH  ent-
sandt. Als Stellvertreter/in wird Kreistagsabgeordnete(r)                                           benannt.

 
 

Wittmund, den  02.02.2012 Abstimmungsergebnis:
Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
KA Ja: Nein: Enth.:

(Stigler) Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  
Anlagenverzeichnis:
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